
Leit-/Richtwerte und Grenzwerte für die zu untersuchenden Parameter  

gemäß § 8 Bäderhygieneverordnung bzw. EU-Richtlinie 76/160/EWG 

 
 

 
LLeeiitt--//RRiicchhttwweerrtt  GGrreennzzwweerrtt  

 

 

 Gesamtcoliforme  
 Bakterien *) 

 

 
500  

in 100 ml 

 
10.000 

in 100 ml 

 

 

 Fäkalcoliforme 
 Bakterien *) 

 

 
100  

in 100 ml 

 
2.000  

in 100 ml 

 

 Ph-Wert 6 - 9  durch außergewöhnliche meteorologische 
oder geografische Verhältnisse bedingte 
Abweichung zulässig 

 Sichttiefe 2 m 1 m durch außergewöhnliche meteorologische 
oder geografische Verhältnisse bedingte 
Abweichung zulässig 

 Gelöster Sauerstoff 80 – 120 %   

 Mineralöle *)   kein sichtbarer Film, kein Geruch 

 Tenside *)   keine anhaltende Schaumbildung 

 Phenol *)   kein spezifischer Geruch 

 keine anormale Änderung 
 der Färbung 

  durch außergewöhnliche meteorologische 
oder geografische Verhältnisse bedingte 
Abweichung zulässig 

 keine schwimmenden 
 Gegenstände 

   

 
 
*)  Kriterien für die Einstufung der Qualität durch die Europäische Kommission 
 
 


